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Auf dem Original steht geschrieben: „Der Herr 
und Kaiser hat dieses Statut durchgesehen und Aller­
höchst zu bestätigen geruht am 17. März 1867." 
Unterschrieben: Geschäftsführer des Ministercomitäs:

Staatssecretair Kornilow.

Statut
dcs

gegenfertigerr CreSit-Vereins
in der Stadt Riga.

Zweck und Zusammensetzung -es Vereins.
§ 1. Der gegenseitige Credit-Verein in der Stadt Riga 

hat die Aufgabe, seinen Mitgliedern die zu ihren Erwerbs­
zwecken erforderlichen Geldanleihen unter günstigen Bedin­
gungen zu ermöglichen.

§ 2. In die Zahl der Mitglieder des Vereins kann 
Jeder ausgenommen werden, welcher das Recht zur Dis­
position über sein Vermögen besitzt.

Wer in den Verein ausgenommen zu werden wünscht, 
muß sich bei der Direction desselben schriftlich melden, welche 
mit Stimmenmehrheit über die Aufnahme entscheidet.

Derjenige, welchem die Direction die Aufnahme versagt, 
kann bei der General-Versammlung des Vereins Beschwerde 
erheben.

§ 3. Wer aus dem Verein auszntreten wünscht, muß 
darüber der Direction eine schriftliche Anzeige machen.

Anmerkung. Die Direction ist verpflichtet, in jeder 
General-Versammlung die Namen der seit der letztvorange­
gangenen General - Versammlung ausgetretenen Mitglieder 
anzugeben.

§ 4. Dasjenige Vereinsglied, welches über seinen beab­
sichtigten Austritt Anzeige gemacht hat, desgleichen die Erben 



4

der verstorbenen Mitglieder, werden von der solidarischen 
Verantwortlichkeit für diejenigen Verpflichtungen des Ver­
eins befreist, welche von demselben nach Einreichung der 
Anzeige oder dem Tode des Vereinsgliedes abgeschlossen 
worden sind. Für alle vordem eingegangenen Verpflich­
tungen des Vereins haften sowohl das ausgetretene Vereins­
glied als auch die Erben des verstorbenen in gleichem 
Maße wie die wirklichen Vereinsglieder, da jene Verpflich­
tungen unter ihrer Garantie abgeschlossen worden sind.

Wird die Anzeige wegen des beabsichtigten Austrittes 
innerhalb der ersten acht Monate des Rechnungsjahres bei 
der Direction eingereicht, so hat das austretende Vereins­
glied am Gewinn und Verlust des Vereins bis zum Ab­
lauf des Jahres in Proportion seines Geschäftsantheils theil­
zunehmen.

Wird dagegen die Anzeige über den Austritt erst im 
Laufe der letzten vier Monate des Rechnungsjahres einge­
reicht, so hat das austretende Vereinsglied gleichfalls nach 
Maßgabe seines Geschüftsantheiles auch au dem Gewinn 
und Verlust des Vereins bis zum Ablauf des darauf fol­
genden Rechllungsjahres theilzunehmen.

Dem ausgetretenen Vereinsgliede und den Erben des ver­
storbenen Gliedes sind die refp. Geschäftsantheile innerhalb 
eines halben Jahres nach Ablailf desjenigen Rechnungs­
jahres, in welchem der Austritt des Mitgliedes aus dem 
Verein definitiv erfolgt ist, auszuzahlen.

§ 5. Jedes Mitglied kann für Nichterfüllung der statuten­
mäßigen Verpflichtungen auf Antrag der Direction durch 
Stimmenmehrheit von zwei Drittheilen der auf der General- 
Verfammlung anwesenden Vereins-Mitglieder aus dem Ver­
ein ausgeschlossen werden.

Die Direction muß die Ausschließung beantragen, wenn 
ein Mitglied länger als drei Monate mit den laufenden 
Beiträgen im Rückstände ist oder wegen Rückzahlung der 
erhaltenen Vorfchüsfe eine gerichtliche Klage veranlaßt hat.




